
 

 
 
 

 

Anschrift: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, Tel: (02222) 945-100, Fax: (02222) 945-400  
E-Mail: wolfgang.henseler@stadt-bornheim.de 

 
 
 
 
 
 
Stadt Bornheim · Postfach 1140 · 53308 Bornheim 

 
 

 
 
 
 
 
 
25.09. 

20.11.2017 
 
 
 

Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage betr. Sachstand Straßenneubau Oberdorfer Weg  
 
Sehr geehrte Herr Stadler, 
 
Ihre o.g. kleine Anfrage vom 27.10.2017 betr. des vom StEA mehrheitlich beschlossenen Stra-
ßenneubaus des Oberdorfer Weges beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1:  
Der voraussichtliche Anliegerbeitrag für den Oberdorfer Weg beträgt pro m² ? 
 
Antwort: 
Seit der Anliegerversammlung wurde an der Kostenermittlung nichts mehr geändert. So gelten 
derzeit noch die in der Anliegerversammlung gemachten Ausführungen. Der ermittelte Anlie-
gerbeitrag bei einem Vollausbau des Oberdorfer Weges/Ehrental von Donnerstein bis Haus Witt-
genstein beträgt ca. 25 € je qm Maßstabsfläche. Diese Angabe versteht sich unter dem Vorbehalt 
der Kostenschätzung und der sich ggfls. ändernden Kostenentwicklung sowie der derzeitigen 
Einschätzung des rechtlichen Rahmens.  
 
Frage 2:  
Wenn der neu ausgebaute Oberdorfer Weg nur über einen einseitigen Gehweg verfügen würde, 
um wie viel Euro würde sich dadurch dieser voraussichtliche Anliegerbeitrag ermäßigen?  
 
Antwort: 
Hierbei handelt es sich um eine hypothetische Fragestellung. An dieser Stelle erfolgt der Hinweis, 
dass der Stadtentwicklungsausschuss nach abschließender Beratung und Beteiligung den regel-
konformen und richtlinienorientierten Ausbaubeschluss mit zwei Gehwegen gefasst hat. Eine 
Reduzierung des Regelprofils durch Wegfall eines Gehweges, somit eine teilweise Reduzierung 
der Ausbaufläche  würde sich nicht proportional zu den Gesamtkosten auswirken und erfah-
rungsgemäß nicht zu einer deutlichen Reduzierung der Straßenbaubeiträge führen. Ein einseiti-
ger Gehweg bei einer Sammelstraße mit beidseitiger Anbauung steht zudem im Widerspruch zu 
den technischen Regelwerken (RASt06) und bildet weder einen richtlinienorientierten  Ausbau   
noch Stand der Technik ab. 
 
 
 
 

 
An das Ratsmitglied 
Herrn 
Harald Stadler 
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Frage 3:  
Nach § 55 Straßen- und Wegegesetz NRW sind bautechnische Regelungen über die Ausgestal-
tung von Gemeindestraßen eingeführt worden. Ist dieses bautechnische Regelungswerk in der 
RASt 06 enthalten und verbindlich anzuwenden, sofern dadurch die Wirtschaftlichkeit, die Barrie-
refreiheit, die Verkehrssicherheit, der Verkehrsablauf und die Straßenraumgestaltung angemes-
sen erfüllt werden? 
 
Antwort: 
Die RASt06 formuliert die Regelanforderungen für Stadtstraßen. Als technische Richtlinie bildet 
sie damit die Handlungsvorschrift der Straßenbaubehörde als ein in Deutschland allgemein aner-
kanntes Regelwerk, das Empfehlungen der Forschungsgemeinschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen für sachverständige Konkretisierung moderner Grundsätze des Straßenbaus liefert. Das 
Straßen- und Wegegesetz NRW regelt die Anwendung allgemein nach den anerkannten Regeln 
der Technik. Das Straßen- und Wegegesetz NRW regelt zudem in §9, dass beim Bau und Unter-
haltung der Straße die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Belange des Umwelt-
schutzes, des Städtebaus, des öffentlichen Personennahverkehrs, der im Straßenverkehr beson-
ders gefährdeten Personengruppen sowie des Rad- und Fußgängerverkehrs angemessen zu 
berücksichtigen sind. Diese Grundsätze wurden bei der Erstellung des Straßenraumentwurfs 
Oberdorfer Weg erfüllt.  
 
Frage 4:  
Der Fachausschuss hat sich für einen Neubau des Oberdorfer Weges von Haus Wittgenstein bis 
Donnerstein entschieden. Statt wie ursprünglich geplant von Berliner Straße bis Donnerstein. Um 
wie viel Euro hat sich dadurch der ermittelte Quadratmeterpreis der voraussichtlichen Anlie-
gerbeitragskosten für die Anlieger des oberen Teilabschnittes -Berliner Straße bis Donnerstein- 
verringert? 
 
Antwort: 
Der ermittelte Quadratmeterpreis hat sich um ca. 4 € je qm Maßstabsfläche reduziert. Siehe auch 
Antwort zu Frage 1. 
 
Frage 5:  
Trifft es zu, dass im Flurbereinigungsverfahren „Roisdorfer Hang“ bei vielen Grundstücken schon 
die zukünftige Straßenverbreiterung des Ehrentals und des Oberdorfer Weges berücksichtigt und 
diese Flächen separat parzelliert wurde? 
 
Antwort: 
Ja, viele Grundstücke sind separat parzelliert.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister 
 

 


